
RoHS Erklärung 
2011/65/EU & 2015/863  

MOBA Mobile Automation AG 
Kapellenstraße 15 

65555 Limburg an der Lahn, GERMANY 

Am 8. Juni 2011 wurde die EG-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) erlassen. Seit 31. März 2015 wurde diese 

RoHS-Richtlinie um neue Stoffverwendungsverbote (2015/863) erweitert. Daraus ergeben sich folgende 

Grenzwerte bezogen auf den Masseanteil:  

» Blei (Pb) 0,1% 

» Cadmium (Cd) 0,01% 

» Polybromierte Biphenyle (PBB) 0,1% 

» Polybromierte Diphenylether (PBDE) 

0,1% 

» Sechswertiges Chrom 0,1% 

» Quecksilber (Hg) 0,1% 

» Butylbenzylphthalat (BBP) 0,1% 

» Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) 0,1% 

» Dibutylphthalat (DBP) 0,1% 

» Diisobutylphthalat (DIBP) 0,1% 

 

Die MOBA Mobile Automation AG fühlt sich der Sicherheit von Umwelt und Gesundheit verpflichtet. 

Deshalb orientieren wir uns freiwillig an dieser Verordnung, auch wenn wir nicht in deren 

Anwendungsbereich fallen (gemäß Artikel 2). Allerdings können wir keine allgemeine Aussage zur 

Konformität aller Produkte treffen, die wir entwickeln, produzieren und vertreiben. Auf Anfrage geben 

wir aber diesbezüglich Auskunft über einzelne Produkte. 

 

Unsere Auskünfte basieren auf dem ständigen Dialog mit unseren Lieferanten, um relevante 

Informationen zu den an uns gelieferten Artikeln zu erhalten. Alle Aussagen und Angaben stützen sich 

auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.  

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Limburg, den 11. Juni 2024 

 

 

Klaus-Jürgen Hück 

Compliance Manager 

 

 

Marcel Philippe Prautzsch 

Junior Material Compliance Manager 

 


